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RAT

Unterrichtung über das Inkrafttreten des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen
der EU und der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien

Das am 9. April 2001 in Luxemburg unterzeichnete Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der ehemaligen jugo-
slawischen Republik Mazedonien andererseits (1) tritt nach Artikel 127 des Abkommens am 1. April 2004
in Kraft, da die letzte Ratifikations- oder Genehmigungsurkunde am 25. Februar 2004 hinterlegt wurde.
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(1) ABl. L 84 vom 20.3.2004.


